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MENTORING-PROGRAMM DER VKKS 

REGLEMENT 

 
Mit dem Mentoring-Programm bietet die VKKS ein Instrument der Nachwuchsförderung an, 
das jungen Kunsthistoriker*innen in der Berufsorientierung und beim Aufbau eines 
professionellen Netzwerks hilft. Gleichzeitig können Fragen zur Laufbahnplanung diskutiert 
und geklärt werden. Erfahrene VKKS-Mitglieder aus allen Berufsfeldern der Kunstgeschichte 
werden mit Studierenden, Studienabgänger*innen oder Wiedereinsteiger*innen vernetzt, um 
während eines Jahres in einem engen persönlichen Austausch zusammenzuarbeiten. Die 
Tandems zwischen Mentees und Mentor*in werden von der Projektleitung auf Basis der 
Anmeldeprofile gebildet und in der ganzen Schweiz vermittelt. Das Mentoring wird von der 
VKKS administrativ begleitet und organisatorisch betreut. Achtung: Aus Qualitätsgründen 
besteht kein Anspruch auf die Vermittlung eines Mentorings. 
 
Teilnahmeberechtigung Mentees 

- Das Mentoring richtet sich an Kunstgeschichte-Studierende des letzten Jahres 
Bachelor und an Studierende des Master-Programms sowie an 
Berufswiedereinsteiger*innen; 

- die*der Mentee ist VKKS-Mitglied oder hat einen Antrag auf Mitgliedschaft 
eingereicht; 

- die*der Mentee ist wohnhaft oder tätig in der Schweiz; 
- fristgerechte Anmeldung zum Mentoring-Programm mittels Ausfüllen und Einreichen 

des Formulars; 
- die Mentees sind während des ganzen Mentorings verantwortlich für die 

Kontaktpflege mit ihren Mentor*innen; ist der Kontakt nach 6 Wochen noch nicht 
hergestellt, erlischt das Mentoring und es wird keine neue Zuteilung für die 
betreffenden Mentees vorgenommen; 

- die*der Mentee entrichtet der VKKS nach der erfolgreichen Vermittlung eines 
Mentorings einen Administrationsbeitrag von CHF 80.–;  

- die Mentees gewährleisten zeitliche Flexibilität und Mobilität; 
- die*der Mentee nimmt am 6. März 2025 am Mid-Term Event teil; 

- die Mentees füllen zum Abschluss des Mentorings das Auswertungsformular 
aussagekräftig aus. 

 
Teilnahmeberechtigung Mentor*innen 

- Mitgliedschaft bei der VKKS erwünscht; 
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung; 
- Freude am Dialog mit Berufseinsteiger*innen resp. Wiedereinsteiger*innen und an 

der Vermittlung von Fachwissen; 
- Mentor*innen planen im akademischen Jahr des Mentorings für mindestens vier 

Treffen Zeit ein – hinzu kommen kürzere Kontakte per Telefon, E-Mail oder 
Videokonferenz; 

- Teilnahme am Mid-Term Event am 6. März 2025 erwünscht. 
 
 



 

April 2024 

 
Ablauf 

- Bewerbung Mentees: ab April bis spätestens Ende Mai 2024 an mentoring@vkks.ch 
(Anmeldeformular auf der VKKS-Webseite); 

- im Juni/Juli erhalten die Mentees und Mentor*innen eine Teilnahmebestätigung und 
Informationen über die vermittelte Person; Start der individuellen Mentorings; 

- wir können nicht garantieren, für alle angemeldeten Personen ein Tandem 
arrangieren zu können; treten bei der Vermittlung Schwierigkeiten auf, werden Sie 
ebenfalls im Juni/Juli darüber in Kenntnis gesetzt; 

- die*der Mentee und die*der Mentor*in legen gemeinsam die Modalitäten des 
Mentorings mittels von der Projektleitung ausgehändigten Vereinbarung fest; 

- die*der Mentee und die*der Mentor*in vereinbaren vier Termine für persönliche One-
to-One-Mentoring-Gespräche; wenn möglich, reisen die Mentees für diese 
Gespräche zum Arbeitsort ihrer Mentorin*ihres Mentoren; zwischen den Gesprächen 
sind die Mentor*innen in angemessener Verfügbarkeit via E-Mail, Telefon oder 
Videokonferenz für ihre Mentees erreichbar; 

- am Mid-Term Event am 6. März 2025 treffen sich die Teilnehmenden zum 
thematischen und persönlichen Austausch; 

- über Unstimmigkeiten oder Nicht-Einhalten der Vereinbarung ist die Projektleitung zu 
informieren. 

 
Abschluss 

- Offizieller Abschluss Mentoring-Programm: 30. Juni 2025; 
- die Mentees füllen das Auswertungsformular aussagekräftig aus und senden es bis 

Ende Juni an mentoring@vkks.ch; 
- nach vollständiger Durchführung des Mentorings erhalten die Mentees – die 

Mentor*innen auf Wunsch – ein Teilnahme-Zertifikat von der Projektleitung; 
Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats ist die unterzeichnete Mentoring-
Vereinbarung, die Teilnahme am Mid-Term Event und die Abgabe des ausgefüllten 
Auswertungsformulars. 

 
Abbruch 
Der vorzeitige Abbruch des Mentorings ist in gegenseitigem Einverständnis möglich. Die 
Projektleitung ist darüber in Kenntnis zu setzen. 
 
Verschwiegenheit  
In der Mentoring-Vereinbarung erklären Mentor*innen und Mentees, Informationen und 
Daten, die im Rahmen des Mentorings ausgetauscht werden, vertraulich zu behandeln. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Annette Schindler, Projektleiterin Mentoring-Programm VKKS 
mentoring@vkks.ch. 


